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Der Sozialplan1 in Kürze 

Mitarbeitende, deren Stelle im Rahmen des Entlastungspakets aufgehoben wird, haben 
Anspruch auf folgende Abfederungsmassnahmen:

•	 Zuerst muss geprüft werden, ob es eine zumutbare, vakante Stelle beim Kanton gibt, die für 
die betroffenen Mitarbeitenden in Frage kommt.

•	 Mitarbeitende, die schon 60 Jahre alt sind, können auf eigenen Wunsch vom Kanton 
Basel-Landschaft begünstigt eine vorzeitige Pensionierung wählen (vgl. Personaldekret § 
50bis).

•	 Kommen die beiden ersten Abfederungsmassnahmen nicht zur Anwendung, so können die 
Betroffenen von den Abfederungsmassnahmen gemäss Sozialplan profitieren.

•	 Der Soziaplan bietet drei verschiedene Optionen, von denen eine ausgewählt werden muss:  
1) Massnahmen zur Wiederbeschäftigung beim Kanton Basel-Landschaft (z.B. Weiterbildung, 
Einarbeitung), 2) Massnahmen zur Unterstützung bei der Suche auf dem externen 
Arbeitsmarkt, 3) andere vorzeitige Pensionierung und andere Massnahmen (z.B. Abfindung, 
andere Form der begünstigten Pensionierung).

•	 Die Wahl der Option erfolgt im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung, welche zusammen 
mit der Anstellungsbehörde aufgrund der Vorgaben des Sozialplans ausgearbeitet werden 
muss. Im Rahmen der Erarbeitung der Vereinbarung soll abgeklärt werden, welche der 
Optionen sich am besten eignet. Ein späterer Wechsel der Option ist nicht mehr möglich.

•	 Die Option «Wiederbeschäftigung beim Kanton Basel-Landschaft» bietet sich an, wenn es 
realistisch ist, dass durch geeignete Massnahmen, wie Weiterbildung, Einarbeitungszeit, 
organisatorische Anpassungen für die betroffene Person die Übernahme einer andersartigen 
Funktion beim Kanton Basel-Landschaft wahrscheinlich wird. Eine Garantie für eine Stelle 
kann jedoch nicht abgegeben werden. Garantiert sind nur die vereinbarten Massnahmen, 
welche die Chancen für eine Wiederbeschäftigung erhöhen.

•	 Die Option «Unterstützung bei der Suche auf dem externen Arbeitsmarkt» sieht vor, dass eine 
externe oder falls zweckmässiger eine interne Stelle, die Betroffenen bei der Stellensuche 
unterstützt. Diese Unterstützungen sind auch unter dem Begriff Outplacement bekannt. In 
diesem Rahmen findet eine Standortbestimmung statt, es wird eine Bewerbungsstrategie 
entwickelt, ggf. werden Massnahmen zur Nutzung von Entwicklungspotenzialen vorgesehen 
usw. Wie im ersten Fall, wird aber keine Garantie für eine Stelle abgegeben.

•	 Die Option «vorzeitige Pensionierung und andere Massnahmen» kommt zum Zug, wenn die 
interne oder externe Stellensuche nicht in Frage kommt. Dies kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn die betroffene Person es bevorzugt, selbst ein Unternehmen zu gründen. In diesem 
Fall kann eine Abfindung zweckmässiger sein. Oder die Betroffenen möchten eine längere 
Vollzeitweiterbildung absolvieren und möchten dafür eine finanzielle Unterstützung. Oder sie 
möchten eine vorzeitige Pensionierung, die Begünstigung gemäss Personaldekret ist in ihrem 
Fall aber nicht geeignet und sie bevorzugen die Begünstigung gemäss Sozialplan.

•	 Über die drei Optionen hinaus, kann in der Vereinbarung eine Durchhalteprämie festgelegt 
werden, die ausgerichtet wird, wenn die Betroffenen bis zum vereinbarten Zeitpunkt an ihrem 
Arbeitsplatz bleiben. 

•	 Ergeben sich Härtefälle, können sich die Betroffenen an die Härtefallkommission wenden.

•	 Bei jeder Option behalten die Betreffenden die Freiheit, sich intern oder extern zu bewerben 
und selbst früher zu künden. Wenn es betrieblich machbar ist, wird die Kündigungsfrist auf 
Wunsch der Mitarbeitenden auch gekürzt.
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1 Den Verordnungsentwurf des Regierungsrats erhalten Sie bei Ihrer Anstellungsbehörde oder beim Personalamt.



Der Ablauf des Sozialplans 

In einem ersten Schritt erfolgt eine generelle Information der potenziell 
direkt oder indirekt betroffenen Mitarbeitenden und der Sozialpartner. Die 
Information erfolgt spätestens wenn die Anstellungsbehörde einen Antrag 
für solche Massnahmen gestellt hat oder selbst beschlossen hat. 

Sobald fest steht, wer direkt betroffen ist, erfolgen individuelle 
Informationen. Es sollen alle Betroffenen möglichst zum gleichen 
Zeitpunkt informiert werden. Insbesondere soll bekannt gegeben werden, 
wann die Stelle aufgehoben wird, bis wann die Mitarbeitenden an ihrem 
Arbeitsplatz bleiben sollen, bis wann das Arbeitsverhältnis noch dauert, 
wann die formelle Kündigung ausgesprochen wird, wann bekannt ist, ob 
eine andere, zumutbare Stelle angeboten werden kann, welche Optionen 
der Sozialplan bietet, bis wann mit den Gesprächen für die allfällig 
notwendige Vereinbarung gemäss der Sozialplan begonnen wird, bis 
wann die Vereinbarung abgeschlossen sein soll, bis wann die 
Mitarbeitenden ein Zwischenzeugnis erhalten. 

Die Betroffenen werden persönlich darüber informiert, dass nach § 19 
Personalgesetz zuerst die Möglichkeit einer zumutbaren Weiterbeschäfti-
gung beim Kanton Basel-Landschaft geprüft wird, ihnen ggf. die 
Möglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung gemäss § 50bis 
Personaldekret offen steht. Wenn beide Varianten nicht möglich sind, wird 
informiert, dass die Sozialplan-Verordnung zur Anwendung kommt und 
diese vorsieht, dass eine Vereinbarung über das weitere Vorgehen zu 
treffen ist.

Wenn die Weiterbeschäftigung nach § 19 des Personalgesetz möglich ist 
oder die Möglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung gemäss § 50bis 
Personaldekret gewählt wird, ist der Prozess zu Ende. 
 

Die Anstellungsbehörde und die betroffene Person vereinbaren individuell 
in schriftlicher Form, welche Option und Massnahmen des Sozialplans 
zum Tragen kommen. Die Vereinbarung muss so früh wie möglich, aber 
spätestens sechs Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
abgeschlossen sein. Einigen sich die Anstellungsbehörde und die 
Betroffenen nicht, erfolgen keine Leistungen aus dem Sozialplan.

Die vereinbarten Massnahmen werden umgesetzt. 
 
 

Die Kündigung hat diverse Formerfordernisse. Damit sie wirksam ist, 
muss unter anderem die Kündigungsfrist (in der Regel drei Monate) 
eingehalten, das rechtliche Gehör gewährt und sie darf nicht zur Unzeit 
ausgesprochen werden.

Es bleibt den Betroffenen in jedem Fall offen, sich selbständig intern oder 
extern zu bewerben. Sie können dementsprechend auch selbst eine 
Kündigung aussprechen. Wenn immer möglich, wird ihnen auf Wunsch 
eine Verkürzung der Kündigungsfrist gewährt. Mit der Kündigung enden 
die Leistungen aus dem Sozialplan.

Bei Härtefällen können sich die Betroffenen an die Härtefallkommission 
wenden.

Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses enden die Leistungen aus dem 
Arbeitsvertrag. Die Unterstützungsleistungen (bspw. Unterstützung bei der 
Stellensuche, Einarbeitungslohn) können darüber hinaus gehen

Auf den vereinbarten Zeitpunkt hin, enden die Leistungen aus dem 
Sozialplan.
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